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Hauptversammlung der Daldrup & Söhne Aktiengesellschaft am 28. August 2025 

Bericht des Vorstands nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG i.V.m.  
§ 186 Abs. 4 Satz 2 AktG zu Punkt 7 der Tagesordnung 

 

Der Vorschlag zu Punkt 7 der Tagesordnung sieht vor, den Vorstand der Gesellschaft gemäß  
§ 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG zu ermächtigen, bis zum 27. Augst 2030 eigene Aktien der Gesellschaft 
im Umfang von bis zu insgesamt 10 % des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung oder – falls 
dieser Wert geringer ist – des zum Zeitpunkt der Ausübung der vorgeschlagenen Ermächtigung 
bestehenden Grundkapitals zu erwerben. Die mit der vorgeschlagenen Ermächtigung eröffnete 
Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3  
Satz 4 AktG dient den Interessen der Gesellschaft, eigene Aktien beispielsweise an 
institutionelle Anleger zu veräußern. Hierdurch können neue Aktionärsgruppen gewonnen 
werden. Mit der vorgeschlagenen neuen Ermächtigung soll der Gesellschaft zudem die 
Möglichkeit eröffnet werden, eigene Aktien zu erwerben, um diese als Gegenleistung bei einem 
Unternehmens- oder Beteiligungserwerb zu verwenden. Dies erlaubt es der Gesellschaft, in 
geeigneten Fällen gegebenenfalls auch eigene Aktien flexibel und kostengünstig als 
Gegenleistung für einen Unternehmens- oder Beteiligungserwerb einzusetzen.  

Die Vermögens- und die Stimmrechtsinteressen der Aktionäre werden bei einer solchen 
Verwendung eigener Aktien angemessen gewahrt. Der Vorstand wird bei der Verwendung 
eigener Aktien zum Zwecke des Unternehmens- oder Beteiligungserwerbs jeweils bestrebt sein, 
dass der Wert des erworbenen Unternehmens oder der erworbenen Beteiligung in einem 
angemessenen Verhältnis zu dem Wert der hingegebenen eigenen Aktien stehen. Die 
vorgeschlagene Ermächtigung sieht außerdem vor, dass die eigenen Aktien unter Ausschluss 
des Bezugsrechts der Aktionäre auch zur Erfüllung von Wandlungs- und/oder Optionsrechten, 
die von ihr im Rahmen der Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen 
eingeräumt werden, verwendet werden können. Dadurch soll der Gesellschaft die Möglichkeit 
gegeben werden, anstelle neuer Aktien aus einer Kapitalerhöhung eigene Aktien zur Erfüllung 
solcher Wandlungs- und/oder Optionsrechte einzusetzen. Die Gesellschaft kann damit von der 
Kapitalbeschaffung durch Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen Gebrauch machen, 
ohne dass dadurch, wie dies bei einer Erfüllung der sich aus den Wandel- und/oder 
Optionsschuldverschreibungen ergebenden Wandlungs- und/oder Optionsrechte aus bedingtem 
Kapital der Fall wäre, der für eine Kapitalerhöhung typische Effekt einer Verwässerung der 
Aktionärsrechte eintritt. 

Oberhaching, im Juli 2025 

 

Daldrup & Söhne AG  

- Der Vorstand - 

 

 


